
den Wahleltern und dem Wahlkinde keinen Einfluss dagegen verliert
das Wahlkind auch die Rechte ſeiner eigenen Familie nicht (8 183)
Zufolge de.  8 atente Aug 1854 8 —57 Uden Wahleltern und dem Wahlkinde keinen Einfluſs enehen verliert

das Wahlkind auch die Rechte ſeiner eigenen Familie nicht (§ 183).

Zufolge des k. Patentes v. 9. Aug. 1854 § 257 u. ſ. f. R.⸗G.⸗Bl.

Nr. 208 kann die Annahme an Kindesſtatt nur durch eine

ſchriftliche oder gerichtliche Uebereinkunft zwiſchen dem

Wahlvater oder der Wahlmutter und dem Wahlkinde

oder deſſem rechtmäßigen Vertreter (Vater, Mutter, Vormund,

Vormundſchafts⸗Behörde) erfolgen. Die Annahme an Kindes-

ſtatt muſs von dem zuſtändigen Gerichtshofe erſter In⸗

ſtanz beſtätigt werden. Das Geſuch um Beſtätigung der Adoption

iſt entweder bei der Vormundſchafts⸗Behörde, ſonſt bei dem Gerichts⸗

hofe erſter Inſtanz anzubringen. Die erfolgte Beſtätigung der Adoption

wird von dem Gerichtshof in das Gerichtsprotokoll eingetragen und

dem Wahlvater oder der Wahlmutter ſowohl als dem Wahlkinde

oder dem Vertreter desſelben von der Beſtätigung Nachricht gegeben.

— Es beſteht kein Geſetz, welches verlangt, daſs die

Thatſache der geſchehenen Adoption in das Geburts- oder

Taufbuch eingetragen werde. Doch iſt dieſe Eintragung aus

mehrfachem Grunde wünſchenswert, zumal durch die Annahme an Kindes⸗

ſtatt nach Umſtänden ein Ehehindernis begründet wird und zwar nach

canoniſchem Rechte, auch nach Aufhebung der Adoption, zwiſchen dem Adop⸗

tierenden und Adoptierten, ſowie jenen Nachkommen des letzteren,

welche zur Zeit der Adoption unter deſſen väterlicher Gewalt ſtanden,

dann zwiſchen dem Adoptierenden und der Gattin des Adoptierten,

wie auch dem Adoptierten und der Gattin des Adoptierenden.

Ueberdies kann, ſolange die Adoption währt, zwiſchen dem Adoptierten

und des Adoptierenden leiblichen, rechtmäßigen, unter der väterlichen

Gewalt ſtehenden Kindern keine giltige Ehe geſchloſſen werden. „Daſs

dieſes Ehehindernis auch ein ſtaatliches wäre, laſſen dringende Rück⸗

ſichten des Anſtandes und der Sittlichkeit fordern, aber die meiſten

Juriſten verneinen es.“ (Leitf. f. Eheangel. v. P. W. Dannerbauer).

Wiewohl nun nach einem Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v. 30. April 1860

keine Vorſchrift beſteht, durch welche die Eintragung der geſchehenen

Annahme an Kindesſtatt in den Geburtsmatrikeln angeordnet wird,

ſo wird doch gewöhnlich zufolge Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v. 6. Dee.

1859 von den betreffenden Gerichten die vorgenommene Annahme

an Kindesſtatt an die k. k. Statthalterei und von dieſer an das

Ordinariat angezeigt. Letzteres beauftragt das zuſtändige Pfarramt

zur Vornahme der Eintragung in die Geburtsmatrikel.

Franz X. Prandl,

St. Florian.

reg. Chorherr.

XVII (Erſecration der Altäre nach den Eutſchei⸗

dungen der Gte.——— Es gibt zwei Arten von9  (V 208 kann die Annahme an Kindesſtatt Ar erne
ſchriftliche oder gerichtliche Uebereinkunft zwiſchen dem
Wahlvater oder der Wahlmutter ud em Wahlkinde
oder deſſen rechtmäßigen Vertreter (Vater, Mutter, Vormund,
Vormundſchafts-⸗Behörde) erfolgen. Die Annahme an Kindes—
ſtatt mu von dem zuſtändigen Geri erſter IN
ſtanz beſtätigt werden. Das Geſuch um Beſtätigung der Adoption
iſt entweder bei der Vormundſchafts

Behörde, bei dem Gerichts—
hofe erſter Inſtanz anzubringen. Die erfolgte Beſtätigung der Adoption
wird dem Gerichtshof un da Gerichtsprotokoll eingetragen und
dem Wahlvater oder der Wahlmutter owohl aL dem Wahlkinde
oder dem Vertreter desſelben von der Beſtätigung Nachricht gegeben.

ES beſteht kein welches verlangt, daſs die
2— der 9  enen Adoption Ivn das Geburts obder
Taufbuch eingetragen werde. Doch iſt dieſe Eintragung aus
mehrfachem Grunde wünſchenswert, umal durch die Annahme an Kindes—
0 nach Umſtänden ein Ehehindernis begründet wird und nach
canoniſchem E  E, auch nach Aufhebung der Adoption, zwiſchen dem p  2
tierenden und Adoptierten, owie jenen Nachkommen des letzteren,
welche ur Zeit der Adoption Unter deſſen väterlicher Gewalt ſtanden,
dann zwiſchen dem Adoptierenden und der Gattin des Adoptierten,
ie auch dem Adoptierten und der Gattin des Adoptierenden.
Ueberdies kann, ſolange die Adoption währt, wiſchen dem Adoptierten
und des Adoptierenden leiblichen, rechtmäßigen, Iuter der väterlichenGewalt ſtehenden Kindern keine giltige Ehe geſchloſſen werden. „ Daſs
dieſes Ehehindernis auch ein ſtaatliches wäre, laſſen dringende Rück
ſichten des Anſtandes und der Sittlichkeit fordern, aber die meiſten
Juriſten verneinen ES (Leitf Eheangel. P Wẽĩ Dannerbauer).
Wiewohl nun nach einem Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v 3 April 1860
keine Vorſchrift beſteht, ur welche die Eintragung der geſchehenenAnnahme an Kindesſtatt In den Geburtsmatrikeln angeordne wird,
ſo wird doch gewöhnlich zufolge Juſtizminiſterial-Erlaſs v 6 Dee
—1859 von den betreffenden Gerichten die vorgenommene Annahme
an Kindesſtatt NI die Statthalterei und von dieſer an das
Ordinariat angezeigt. Letzteres beauftragt da zuſtändige PfarramtVornahme der Eintragung in die Geburtsmatrikel.

Franz Prandl,H Florian. Leg orherr.

XVII. (Exſ

ation der Altäre nach den Entſeah
dungen der Batete ut..0 Es gibt zwei Arten u



— 1
Altären altare HxUm (feſtſtehend Altar); altare portatile
(tragbarer Altar). a Altare fixum. In jeder Kirche ſoll wenigſtens
der Hochaltar ein altare Hxum Im ſtrengen Sinne des Worte ſein
und muſs nit der Kirche conſecriert werden ( Sept. 166  5
11 18 20 2 I. 55 denn eine Kirchenconſecration ohne
Conſecration eines altare fixum iſt nicht geſtattet. (S. R Aug 1854
111 Fesul II 204 D  16E Exſecration eines ſolchen altare Hxum
tritt ein: Wenn die ſteinerne Menſa einen enormen Bruch hat;

iſt der Bruch, die Menſa In der Mitte entzwei oder in
mehrere Theile gebrochen, bder wenn irgend einer von den Theilen,
an welchen die beſonderen Salbungen angewendet, der elhrau
verbrannt, die feinen Wachskerzchen angezündet worden, geſpalten,
oder wenn ein Stück, worauf ſich ein Salbungskreuz befindet, weg  5  —
gebrochen iſt R. 5 Mart. 1821 1 Carpen. 5477 U

Oet. 1837 111 Bhedonen . Wenn das Reliquiengrab
durch Zerbrechen oder Losreißung des Schluſsſteines erbrochen oder
die Reliquien verſchwunden ſind (S R 31 Jul 1631 II Oscen.
U 23 Mart. 1686 Nullius II 3 Wenn die Menſa von
dem Stipes oder dem Unterbaue losgeriſſen oder entfernt wird, und
ſelbſt wenn dieſe Lostrennung auf natürliche Weiſe entſtanden iſt;
die Vereinigung kann nicht Urch neuen Cement geſchehen ſondern
eS iſt eine Conſecration de  D Altare erforderlich. 55 Maj 1819
1 Senogall. 4562) Eine ſolche Unterbaue losgetrennte
Menſa darf aber nicht al ern altare portatile benützt werden,

auch da Sepulchrum unverletzt waäre. Wird aber das ganze
altare Hxum. ohne Verletzung oder Losreißung der Menſa von dem
Unterbaue, an einen anderen Ort transferiert, U iſt keine Eue On;
ſecration erforderlich deer. Cit.) ſt die ſteinerne Menſa
In zwei gleiche Theile zerriſſen, und geht der Riſs durch das Sepulchrum,

muſs der Qu neu conſecriert werden, elbſt dann, die
eiden Theile noch mit dem Unterbaue zuſammenhängen. (S
2 ſim 1879 1 Polycastren. 20 II

Altare portatile. Auch da altare portatile muf8 aus
Stein ſein nd zwar aus feſtem Stein Marmor oder Syenit)/, weil
eS der Gefahr de. Zerbrochenwerdens Ungleich mehr al ein altare
Hxum ausgeſetzt iſt, nd Aher auch M leichter eine Conſecration
verlieren kann. Wie aus den nachfolgenden Entſcheidungen der R
hervorgeht, wird Eln bortatile exſecriert: Un einen bedeutenden
Bruch, durch Zerſpaltung der Steinplatte In zwei bder mehrere Stücke,
durch Abbrechung eines Stückes, das eines der ünf ecie geſalbten
Kreuze enthält. CI Eit. 5477 4828 2. Durch einen
Bruch de Sepulchrums oder des Deckels, oder wenn der von
ſeiner Stelle entfernt worden iſt, auch nur Uum nachzuſehen,
ob die Reliquien noch vorhanden ſind, und nachher der
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ogleich wieder geſchloſſen ird R.C 22 Sept 1848 1II Bituricen.
20 1 5162 31 Aug 1867 111 IDPOIV 20 II

Ebenſo iſt ein portatile exſecriert, der de Sepulchrums
mit dem Altarſteine nicht mehr zuſammenhängt, oder auch
gezweifelt werden könnte, daſs der entfernt worden ſei
8 R Maj 1883 11 Ravennat. 20 1 V

ſt aber

der des Sepulchrum nich mehr feſt jedo S iſt er daſ
weder losgetrennt noch entfern worden iſt, oder findet ſich wiſchen

dem und dem Sepulchrum eine Ritze, indem der Cement von
nfang an dieſelbe nicht durchdrungen oder mit der Zeit ich ſelbe
gebildet hat, ˙ kann der Biſchof privatim dieſe Ritze mit geweihtem
Cement verſtreichen und den befeſtigen, aber einen gewöhn⸗
lichen Prieſter kann EL ohne apoſtoliſche Facultät azu nicht ermäch⸗
igen R * 1879 1 Lucan. 5793 U GCT. Eit
1I 5872 240 14.) Wenn die Reliquien verſchwunden ſind

Maj 1846 13 Ladurcen. 0 11 5037 Dieſelben können
nicht durch andere erſetzt werden, ſondern da portatile iſt 3u
conſecrieren. 1060 1844. 1˙40 1 20 61 2 11

In portatile wird ferner ſchon exſecriert, wenn Ein feiner Riſs
durch die Mitte des Altarſteines wie ein Faden hindurchgeht,
obſchon weder da Sepulchrum verletzt, noch ein ru
vorhanden iſt ECI Eit, 1 5386 20 —3.0 Ebenſo wenn da Sepulchrum
einige iſſe hat, obgleich ſie ⁰ Inter ſich zuſammenhängen, daſs an
der Authenticität der Reliquien nich gezweifelt werden kann. 6Cr Eit
II 5786 20 2.) ſt nur da biſchöfliche Siegel verletzt, das
Sepulchrum aber intact, und feſt daß  V da aAltare portatile
conſecriert iſt, bedarf dasſelbe keiner Conſecration
21 art. 837 12 Cenomanen. 20 t 1I 4805 und das
Siegel kann dann vom fé einfach beigeſetzt werden. (S

Febir 1880 III Vivarien. 20 t I 58 3
Aus dieſen bi ins Einzelne gehenden Entſcheidungen der

Ritencongregation erhellt Genüge, daſ von den Kirchenvorſtänden
den Altarſteinen beſondere Aufmerkſamkeit zugewende und dieſelben
öfter Unterſucht werden ſollen; denn die Sacriſtane nehmen bei
Zierung und Abſtaubung der Altäre auf die Altarſteine 3u wenigRückſicht, ud eS ieg die Gefahr nahe, längere Zeit auf einem
exſecrierten Altar das Er darzubringen.

(Beerdigung un Leichengottesdienſt 20
hohen Weihnachtsfeſte.) In der Pfarre Ar Aam De⸗
cember vormittags ein bejahrter Mann mit etwa Vermögen. Der
Schwiegerſohn de Hingeſchiedenen ommt In den Pfarrhof, erſucht
AUm die Beerdigung am Weihnachtsfeſte nd verlangt drei Leichen⸗gottesdienſte ne Vigil nd Libera; die achtundvierzig Stunden der


